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Einleitung XXXIX

B

Geschichte des domkapitelschen Besitzerwerbs

Es ist wohlbegründet, wenn wir den Anfang der vermögensrecht¬
lichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit des Passauer Domkapitels
mit Oswald96

) etwa in das Ende des 9. Jh. setzen. Es lebte als eine
nach außen bis dahin abgeschlossene und nach innen auch weiterhin
bis tief ins 11. Jh. zu gemeinsamem Leben solidarisch zusammen¬
geschlossene klosterähnliche Genossenschaft. Noch fehlte die eigene
materielle Grundlage, das eigene Vermögen; für die Bestreitung des
täglichen Lebensbedarfs seiner Mitglieder, der Domherren, sorgte der
Bischof, dessen erste und vorzüglichste Hilfskräfte, zumal in geistigen
Dingen sie waren. Soweit die quellenmäßige Überlieferung uns erken¬
nen läßt, gelangte das Kapitel erstmals zu größerem Besitz, als ihm
seine Bischöfe — vermutlich noch im 9. Jh.

97
) — eine Reihe von Orten

im Gebiete des alten Rottach- und Matiggaues, welche das Passauer
Hochstift bisher offenbar als königliche Lehen innegehabt hatte, nebst
dem zugehörigen Zehnten zur Nutznießung überließen. In dieser
bischöflichen Zuweisung dürfen wir praktisch den Beginn der ver¬
mögensrechtlichen Selbständigkeit des Passauer Domkapitels erblicken;
freilich stellten die zugewiesenen Güter und Zehentrechte noch keinen
selbsteigenen Besitz dar, sondern waren jedenfalls nur Afterlehen, die
in unmittelbarer Abhängigkeit von dem bischöflichen Herrn und
weiter von dem königlichen Obereigentümer standen. Dadurch aber,
daß dann König Ludwig am 12. August 903 diesen Lehensbesitz mit
Einwilligung des Bischofs Purchard dem Domkapitel zum vollen
Eigentum schenkte98

), wurde der Grundstock gelegt, auf
dem sich in der Folge dessen Grundvermögen mehren und weiter aus¬
bauen konnte. Durch einen Akt königlicher Huld war nun das Dom¬
kapitel zum selbständigen Eigentümer umfang¬
reicher Güter an ioOrtenzubeidenSeitendesun-
teren Inns im einstigen Rottach- und Matiggau
geworden.

96. Das alte Passauer Domkapitel, S. 6 f.
97. Eine sichere Zeitbestimmung läßt die spätere Urkunde, welche diesen Zeit¬

ansatz nahelegt, nicht erschließen: ,quaedam loca, quae a n t e a una cum
decimatione ab illius sedis rectoribus scilicet episcopis in beneficium habere
noscuntur* (MB. 31a, 169!.).

98. MB. 31 a, 169 s= OÖUB. 247E; im Auszuge bei Böhmer-Mühlbacher, Reg.
nr. 2010.
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